
I. Allgemeines

I.1) Die nachstehenden Bedingungen gelten für sämtliche – auch zukünftige –
Lieferungen, auch wenn Sie bei mündlicher oder fernmündlicher Verhandlungen
nicht explizit erwähnt werden.

I.2) Einkaufsbedingungen des Käufers haben keine Gültigkeit, auch wenn wir
Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit Entgegennahme
unserer Ware gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
als angenommen.

I.3) Erklärungen von und gegenüber Vertretern und Reisenden erlangen erst mit
unserer schriftlichen Bestätigung Gültigkeit. Das Gleiche gilt für mündliche
Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen sowie für Abweichungen
von diesen Bedingungen.

II. Angebote

I I .1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
II .2) Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und technische Unterlagen in

Katalogen, Drucksachen und unserem Internet-Auftritt sind branchenübliche
Annäherungswerte. Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsabschluss
technische und konstruktive Änderungen vorzunehmen.

II.3) Kostenvoranschläge, Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben unser
Eigentum und unterliegen unserem Urheberrecht; sie dürfen Dritten ohne
unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.

III. Preise

I I I .1) Wenn keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen worden ist, so gelangen
die jeweils bei Lieferung gültigen Preise am Liefertag  zur Verrechnung. Nur
schriftlich und ausdrücklich als bindend offerierte Preise sind gültig, andernfalls
bleiben Änderungen für Preise und Nachlässe vorbehalten.

III.2) Unsere Preise verstehen sich - sofern nicht im gegenseitigen Einverständnis
anders geregelt - ab einem Nettorechnungswarenwert von € 400,00 frei Haus
ohne Abladen und Vertragen, unter einem Nettorechnungswarenwert von €
400,00 ab Werk Leonding ohne Verpackung und ohne Verladung.

III.3) Frachtfrei gestellte Preise gelten unter Voraussetzung des billigsten Weges
und offen unbehinderten Verkehrs auf den in Betracht kommenden
Bahnwegen, Auto- und Wasserstraßen. Vom Besteller gewünschte
Expresszustellungen oder Zustellungen, die nicht den Voraussetzungen des
billigsten Weges entsprechen, sowie Fehlfrachten gehen zu Lasten des
Bestellers. Lieferfahrzeuge müssen ungehindert und ohne Wartezeit an die
Entladestelle heranfahren können und ohne Verzögerung entleert werden.

III.4) Bei Lieferungen unter einem Nettowarenwert von € 50,00 berechnen wir pro
Lieferung einen Mindermengenzuschlag in Höhe von € 5,00.

IV. Lieferung und Versand

IV.1) Von uns bestätigte Liefertermine verstehen sich vorbehaltl ich
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten
liegen, zB Betriebsstörung, Brand, Verzögerung der Anlieferung wesentlicher
Roh- und Hilfsstoffe oder ähnlicher Katastrophen.

IV.2) Die Einhaltung der Lieferfristen setzt auch voraus, dass der Käufer seine
Zahlungsverpflichtungen gemäß unserer Bedingung nachgekommen ist.
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder,
soweit der Vertrag noch nicht erfüllt ist, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder sonstige
Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich
machen.

IV.3) Bei Überschreitung der Liefertermine durch uns ist der Käufer erst nach
einem Monat nach diesem Termin berechtigt, eine angemessene Nachfrist
von 14 Tagen zu setzen.

IV.4) Zu einem Rücktritt ist der Käufer nur dann berechtigt, wenn wir innerhalb
dieser Nachfrist unserer Lieferverpflichtung nicht nachkommen. Jedweder
Schadenersatz im Zusammenhang mit Überschreitungen von Lieferterminen
gilt als ausgeschlossen, es sei denn, dass wir grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz zu verantworten haben.
Wird die bestellte Ware nach Meldung der Versandbereitschaft nicht
angenommen, sind wir berechtigt, Zahlungen zu fordern. Bei Abnahmeverzug
von mehr als 30 Tagen sind wir berechtigt, die üblichen Lagergebühren zu
berechnen.

IV.5) Wir sind bemüht, einen Auftrag geschlossen zum Versand zu bringen. Wir
sind jedoch berechtigt, Teillieferungen durchzuführen, wobei jede Teillieferung
als selbständiges Geschäft gilt.

V. Zahlungsbedingungen

V.1) Soweit keine gesonderten schriftlichen Vereinbarungen getroffen worden sind,
gelten die in unseren Rechnungen angegebenen Zahlungsmodalitäten und
Zahlungstermine als verbindlich. Die Zahlungsverpfl ichtung entsteht
unabhängig vom Eingang der Ware und beschadet des Rechts der Mängelrüge.
Die Rechnungsbeträge sind fällig innerhalb 14 Tagen mit 3 % Skonto oder
innerhalb 30 Tagen netto.

V.2) Handelsrechtliche Wertpapiere werden nur zahlungshalber angenommen,
sämtliche dabei anfallenden Bankspesen gehen zu Lasten des Bestellers
(Abnehmers, Käufers). Bei Zahlungsverzug gelten 10 % (zehn Prozent) per
anno als vereinbart. Für Mahnungen im Verzugsfall sind sämtliche Spesen,
wofür wir € 4,00 je Mahnschreiben berechnen, und auch Inkassospesen, zu
ersetzen.

V.3) Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder liegen Zweifel an der
Kreditwürdigkeit vor, so werden sämtliche Forderungen sofort fällig. Wir sind
berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuliefern, bzw.
auch unter Setzung einer Nachfrist für die Vorauszahlung vom Vertrag
zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

V.4) Die Zurückhaltung von fälligen Gegenansprüchen des Bestellers ist nicht
statthaft, ebenso wie die Aufrechnung von Gegenforderungen jeglicher Art.
Akontozahlungen werden zunächst auf die Zinsen und früher fällig gewordene
Verbindlichkeiten angerechnet, ungeachtet einer anders lautenden Widmung.

V.5) Zahlungen an unsere Angestellten oder Mitarbeiter haben nur befreiende
Wirkung, wenn diese eine Inkassovollmacht vorweisen können.

VI. Eigentumsvorbehalt

VI.1) Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Zahlung
sämtlicher auch künftig entstehender Forderungen.

VI.2) Der Käufer darf unsere Ware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und
solange er nicht in Verzug ist, veräußern. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung
der Vorbehaltsware nur mit der Maßangabe berechtigt und ermächtigt, dass
die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf gem. den nachstehenden
Bestimmungen dieser Ziffer auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über
die Vorbehaltsware ist er nicht befugt. Die Forderungen des Käufers aus dem
Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Die
abgetretene Forderung dient zur Sicherung in Höhe des Wertes der jeweils
verkauften Vorbehaltsware sowie der jeweiligen Saldoforderung. Wir die
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen uns nicht gehörenden
Waren verkauft, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in der Höhe
des Wertes der Vorbehaltsware, die mit diesen Waren Gegenstand des
Kaufvertrages oder Teil des Kaufgegenstandes sind.

VI.3) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder
Werklieferungsvertrages angewandt, so wird die Forderung aus dem Werk-
oder Werklieferungsvertrag in dem gleichen Umfang an uns abgetreten, wie
es für die Kaufpreisforderung bestimmt ist.

VI.4) Der Käufer ist jedoch, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt,
ermächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung
einzuziehen. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer von der
Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen
Auskünfte und Unterlagen zu übergeben.

VI.5) Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss uns der
Käufer unverzüglich benachrichtigen. Er ist verpflichtet, die Kosten von
Maßnahmen zur Beseitigung solcher Eingriffe, insbesondere die Kosten von
Interventionsprozessen, zu tragen, sofern sie nicht von der Gegenseite
eingezogen werden können.

VII. Gewährleistung

VII.1) Entscheidend für das Vorliegen eines Mangels und unserer
Gewährleistungspflicht, ist der Zustand der Ware beim Verlasen unseres
Werkes.

VII.2) Ausschließlich bei LIMODOR-Entlüftungsgeräten leisten wir für Mängel an
der Ware während der Zeitdauer von 5 Jahren ab Abnahme, für alle sonstigen
Zubehörteile (zB Nachlaufrelais, Filterwannen, Geruchex, etc.) leisten wir für
Mängel der Ware während der Zeitdauer von 2 Jahren ab Abnahme, Gewähr,
wobei für unsere Gewährleistungspflicht jedoch Voraussetzung ist, dass der
Käufer, bei sonstigem Verlust der Gewährleistungsansprüche, innerhalb 8
Tagen, nach, bei sorgfältigster Prüfung, möglicher Entdeckbarkeit von Mängeln
diese schriftlich anzeigt.

VII.3) Unsere Gewährleistungspflicht erstreckt sich nur auf diejenigen Teile, die
nachweisbar infolge Material- oder Fabrikationsfehler schadhaft geworden
sind, und beschränkt sich auf Ersatz oder Reparatur und können nach unserer
Wahl auch den Minderwert ersetzen.

VII.4) Zur Durchführung einer Mängelbeseitigung ist uns vom Käufer während
angemessener Zeit Gelegenheit gegeben. Im anderen Fall sind wir von unserer
Gewährleistungspflicht befreit. Neben einer Ersatzleistung oder Ausbesserung
der schadhaften Teile an der Ware haben wir für die Behebung des Mangels
keine Kosten zu übernehmen; insbesondere keine Kosten der Auswechslung
und Fracht.

VII.5) Für diejenigen Teile der Ware, die wir von Unterlieferanten bezogen haben,
haben wir nur insoweit Gewähr zu leisten, als uns der Unterlieferant dazu
verpflichtet hat.

VII.6) Unsere Gewährleistungspflicht erlischt, wenn vom Käufer oder durch Dritte
ohne unsere Zustimmung Veränderungen oder Reparaturen an der Ware
vorgenommen werden.

VII.7) In keinem Fall berechtigen Mängelrügen den Kaufpreis oder auch nur einen
Teil davon zurückzuhalten.

VII.8) Solange der Käufer seiner vertragsgemäßen Zahlungspflicht nicht nachkommt,
sind wir berechtigt, die Erfüllung einer Gewährleistungspflicht zu verweigern.
Unsere Verpflichtung, im Zusammenhang mit Mängeln, Schadenersatz zu
leisten, gilt als ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist; dies trifft
nur dann nicht zu, wenn uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorzuwerfen
ist.

VIII. Produkthaftung

VIII.1) Der Käufer verpflichtet sich, ihm übergebene bzw. der Ware beigepackte
Betriebsanleitung und Bedienungsanweisungen selbst genauestens zu beachten
und bei Weiterveräußerung seine Kunden dahingehend zu informieren, dass
diese Betriebsanleitungen und Betriebsanweisungen genauestens einzuhalten
sind.

VIII.2) Dem Käufer ist bekannt, dass bei Nichtbeachtung oder Zuwiderhandeln
gegen diese Betriebsanleitung und Hinweise unsere Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz entfällt.

IX. Materialrücknahme

IX.1) Auftragsgemäß gelieferte Waren werden von uns grundsätzlich nicht
zurückgenommen. Entschließen wir uns dennoch zu einer Rücknahme von
Waren, wird für die Bearbeitung eine Gebühr von € 10,00 pro Artikel
einbehalten. Alle für uns entstandenen Auslagen für Fracht, Transportschäden
etc. werden ebenfalls in Abzug gebracht. Waren unter einem Nettowarenwert
von € 10,00 werden grundsätzlich nicht zurückgenommen bzw. bei
Rücksendung nicht gutgeschrieben.

X. Sonstige Bestimmungen

X.1) Sind oder werden durch Gesetzesänderungen Bestimmungen dieses Vertrages
nichtig, so wird dadurch die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt
und sind unwirksame Bestimmungen so auszulegen, dass die gleiche
Zielsetzung gewahrt bleibt.
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